Erläuterungen zu den Formblättern zum SüwV Kan Bericht 2008


Allgemeines 
Mit der Verwaltungsstrukturreform vom 01.01.2008 haben sich die Zuständigkeiten geändert. Die Bezirksregierungen sind entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz – ZustVU vom 11.12.2007 nur noch für die öffentlichen Kanalnetze und Abwasserbehandlungsanlagen für Schmutz- und Mischabwasser von mehr als 2.000 Einwohnern zuständig. 

Das Sachgebiet 54.3 der Bezirksregierung Münster hat daher ab dem Berichtsjahr 2008 eine vereinfachte Vorlage der wichtigsten Angaben Ihres Überwachungsberichtes zur SüwV Kan entwickelt. 
Sie ist aber kein Ersatz für den von Ihnen zu erstellenden Überwachungsbericht gem. § 5 SüwV Kan. Die Anlage zur SüwV Kan beschreibt weiterhin Umfang, Art und Häufigkeit Ihrer Überwachungen der Einrichtungen.

Wir behalten uns aber weiterhin vor, bei Bedarf den Überwachungsbericht nachzufordern und/oder an Ort und Stelle zu prüfen. Dieser Bericht ist auch Grundlage für die Überprüfung der Anträge gem. § 73 AbwAG (Abgabebefreiung).
Erläuterungen für den Anwender
Die Formblätter sind unterschieden nach:

· nur SW-System (Anlage 1a und Anlage 3a), die nur von Kommunen mit ausschließlich Trennsystem ausgefüllt werden müssen.
· SW- und MW-Systeme (Anlage 1b, Anlage 2 und Anlage 3b), die von Kommunen mit beiden Systemen ausgefüllt werden müssen.

- Spaltenbreiten können nicht verändert und Spalten nicht hinzufügen werden. 
- Zeilenumbrüche in der Anlage 1a und 1b sind möglich.
- In den ersten beiden Spalten der Anlage 1a und 1b sind Angaben zur Überprüfung der Kanalnetze einzutragen. Die Prüfung des Zustandes nach Abschluss der Ersterfassung muss mindestens jedes Jahr 5 % der Kanäle des Gesamtnetzes (SW, RW in der Anlage 1a und SW, RW, MW in der Anlage 1b) betragen. 
Wegen der o. g. Zuständigkeit müssen Sie noch zusätzlich die Angabe –Länge der SW bzw. SW und MW Kanalisation- eintragen.
- Bei der Spalte „Düker“ ist nach SW und MW zu unterscheiden. Es reicht die Straßen- oder Gewässerbezeichnung „SW Kleine Straße oder MW A-Bach“.

- Die Kurzbezeichnungen SW und MW sind den Bauwerksbezeichnungen vorzustellen, bspw. „SW H-Pumpwerk OT Süd bzw. MW H-Pumpwerk OT Nord“. Bei den Bauwerken RÜB, SK, RRB und RBF ist dieses nicht erforderlich.
- Bei SW- bzw. MW-Hauptpumpwerken sollen nur Angaben zu überörtlich bedeutenden Pumpwerken, wie Überleitungspumpwerke aus größeren Siedlungen, Stadt- oder Ortsteilen gemacht werden (keine Klein- oder Kleinstpumpwerke der Außenbereichsentwässerung).

- Bei den RRB sind nur die Becken aufzuführen, die gem. § 58 (1) LWG von der OWB geregelt wurden und MW-Entlastungsanlagen nachgeschaltet sind.

- Unter MW-Einleitungsbauwerke sind die Einleitungsstellen aus Entlastungsanlagen evtl. auch aus nachgeschaltetem RRB (§ 58 (1) LWG) in ein Gewässer zu verstehen. Hieraus kann folgender Eintrag resultieren „RÜB/RBB Jahnstraße“ (über RÜB → RRB → in A-Bach).
- Notstromaggregate (nur stationäre) müssen nach Standort bezeichnet werden bspw. „MW-PW Süd oder RÜB Nord“
- In der Anlage 2 –Messeinrichtungen an MW-Entlastungsbauwerke- sind alle wichtigen Daten zusammengestellt. Diese Anlage ist getrennt nach Entlastungsbauwerke auszufüllen. Sie ist kopierbar. Erläuternde Angaben kann der Betreiber im Bemerkungsfeld vornehmen. 

- Zusätzlich wurde ein Feld eingefügt, in das Sie Angaben zur Drossel (Weiterleitung zur Kläranlage) eintragen müssen. 
Die Anlage 2 ist vollständig auszufüllen. Es sind keine zusätzlichen Daten mehr notwendig.
Die Angabe der Dauer kann Minutengenau 10:50 [h:min] erfolgen. Es reicht aber auch die Stundenangabe 10:00 [h:min].

- Die Anlage 3 ist wieder nach SW- und MW-System in Anlage 3a und 3b aufgeteilt. Die Angaben beziehen sich nur auf das Berichtsjahr. 
- Unter jeder Anlage existiert ein Feld –Bemerkungen des Betreibers-. Hier können Sie etwaige Anmerkungen oder Erläuterungen zu Ihren Angaben einfügen.
Sollten Ihrerseits noch Rückfragen bestehen, steht Ihren Ihr Sachbearbeiter aus dem Dezernat 54, Sachgebiet 54.3 gerne zur Verfügung.

